
4203 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Finanzausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 13. Dezember 1991 betreffend ein 
Bundesgesetz über die Ausgliederung von bauspargeschäftlichen Teilbe­
trieben, die Aufhebung des Bundesgesetzes, mit dem die öffentlich­
rechtliche Bankanstalt "Girozentrale der österreichischen Sparkassen 11 

aufgelöst und im Zusammenhang damit stehende Bestimmungen getroffen wer­
den und die Abänderung des Gesetzes über die Beaufsichtigung der privaten 
Versicherungsunternehmen und der Bausparkassen 

Mit dem vorliegenden Beschluß des Nationalrates soll es einer Bank, 
die das Bauspargeschäft als Bankabteilung führt, ermöglicht werden, die­
sen Teilbetrieb in eine zu gründende Aktiengesellschaft einzubringen und 
auf diese Weise zu verselbständigen. Dies liegt im Interesse der Bau­
sparer, weil die Aufsichtsbestimmungen des Gesetzes über die Beaufsichti­
gung der privaten Versicherungsunternehmen und der Bausparkassen auf ei­
nen selbständigen Bausparbetrieb in einer eigenen Organisationsform ab­
stell en. 

Di e Aufhebung des Bundesgesetzes, mi t dem die öffent 1 ich-recht li che 
Bankanstalt "Girozentrale der österreichischen SparkassenIl aufgelöst und 
im Zusammenhang damit stehende Bestimmungen getroffen wurden, ist sinn­
voll, weil seine Bestimmungen zur Gänze obsolet geworden sind. Dies gilt 
auch hinsichtl ich der gesetzl ichen Festschreibung der Girozentrale und 
Bank der österreichischen Sparkassen AG als Zentral institut; die Giro­
zentrale ist, wie andere solcher Zentral institute auch, als solches 
satzungsmäßi 9 festgeschri eben, sodaß es kei ner gesetzl i chen Fest­
schreibung mehr bedarf. 

Die Bausparkassen sind eigentlich Banken und werden auch vom EG­
Recht als solche beh~ndelt, waren aber bisher - mit einer Ausnahme - von 
der Aufs i cht durch Staatskommi ssäre ni cht erfaßt. Der vorl iegende Be­
schluß des Nationalrates gibt Gelegenheit, dieses bewährte Aufsichts­
instrument auf alle Bausparkassen auszudehnen. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 18. Dezember 1991 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit den An­
trag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 13. Dezember 1991 betref­
fend ei n Bundesgesetz über di e Ausgl i ederung von bauspargeschäftl i ehen 
Teilbetrieben, die Aufhebung des Bundesgesetzes, mit dem die öffentlich­
rechtliche Bankanstalt "Girozentrale der österreichisehen Sparkassen 11 

aufgelöst und im Zusammenhang damit stehende Bestimmungen getroffen wer­
den und die Abänderung des Gesetzes über die Beaufsichtigung der privaten 
Versicherungsunternehmen und der Bausparkassen wird kein Einspruch erho­
ben. 

Karl Droehter 
Berichterstatter 

Wien, 1991 12 18 
Dkfm. Dr. Helmut Frauscher 

Stv. Vorsitzender 
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